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vom 12.01.2024 zu 16858/J (XXVI1|. GP)
bmi.gv:at

= Bundesministerium

Inneres

Mag. Gerhard Karner
Bundesminister

Herrn

Prasidenten des Nationalrates
Mag. Wolfgang Sobotka
Parlament

1017 Wien

Geschaftszahl: 2023-0.834.374
Wien, am 27. Dezember 2023

Sehr geehrter Herr Prasident!

Die Abgeordneten zum Nationalrat Katharina Kucharowits, Ing. Reinhold Einwallner,
Genossinnen und Genossen haben am 14. November 2023 unter der Nr. 16858/J an mich

eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend , Cybergrooming” gerichtet.
Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt:

Zur Frage 1:

e  Wie viele Anzeigen gab es jeweils in den Jahren 2020, 2021 und 2022 zu § 208a StGB
Anbahnung von Sexualkontakten zu Unmiindigen? (Bitte um genaue Aufschliisselung
nach Bundeslédndern und Monaten)

a. Wie alt waren die Opfer? (Bitte um genaue Aufschliisselung nach Bundesldndern,
genauem Alter und Geschlecht)

i. Durch welche Personen (Eltern, Pddagog:innen, Betroffene etc.) wurden die
Anzeigen erstattet? (Bitte um genaue Aufschliisselung nach Personengruppen,
genauem Alter dieser Personen und Geschlecht)

b. Um welche (potenziellen) Téiter:innen handelt es sich? (Bitte um genaue
Aufschliisselung nach Beruf, Bundesland, genauem Alter dieser Personen und
Geschlecht)

c. In wie vielen Fillen gab es ein familiéires Naheverhdiltnis zwischen dem Opfer und

der/dem (potenzielle) Tdter:in?
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d. In wie vielen Fdllen gab es Anzeigen aus dem schulischen Umfeld?
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Zu den daruber hinaus angefragten Daten werden keine entsprechenden Statistiken

gefiihrt.

Zur Frage 2:
e st seit Inkrafttreten des § 208a StGB ein Anstieg an Anzeigen zu erkennen? (Wenn ja,
bitte um genaue Auflistung des prozentuellen Anstiegs)
a. Wenn ja, wie erkldren Sie/lhr Ministerium sich diesen Anstieg?
b. Wenn nein, ist seit dem Inkrafttreten des § 208a StGB ein Riickgang an Anzeigen
rund um§ 208a StGB zu erkennen?

Jahr Anzahl Veranderung zum Vorjahr

2012 44

2013 65 47,7%
2014 83 27,7%
2015 52 -37,3%
2016 80 53,8%
2017 106 32,5%
2018 108 1,9%
2019 101 -6,5%
2020 142 40,6%
2021 121 -14,8%
2022 110 -9,1%

Seit Inkrafttreten der Bestimmung des § 208a Strafgesetzbuch mit 1. Januar 2012 ist bis
zum Jahr 2021 ein steter Anstieg und ab diesem Zeitpunkt wieder ein leichter Riickgang
der Anzeigen zu vermerken. Grundsatzlich ist in diesem Bereich von einem Dunkelfeld
auszugehen. Der registrierte Anstieg der Anzeigen wird unter anderem auf die in den
letzten Jahren gestiegene Cyberkompetenz der Kinder und Jugendlichen und auf eine
sowohl der Zivilgesellschaft als auch der

verbesserte  Sensibilisierung,

Strafverfolgungsbehorden, zuriickgefiihrt.
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Zur Frage 3:
e Gibt es zu § 208a StGB verpflichtende Sensibilisierungsprogramme
/Weiterbildungsbildungsmafnahmen fiir Polizist:innen?

Wenn ja, welche?

b. Wenn ja, wie oft finden diese statt?

c. Wenn ja, wie viele Polizist: innen haben diese absolviert?

d. Wenn ja, was ist der genaue Inhalt dieser
Sensibilisierungsprogramme/Weiterbildungsbildungsmafinahmen?

e. Wenn ja, wer gestaltet diese Programme?

Wenn nein, wieso gibt es solche Sensibilisierungsprogramme nicht?

g. Wenn nein, sind solche Sensibilisierungsprogramme in Planung?

Eine der Hauptpfeiler der kriminalpolizeilichen Weiterbildung ist der Kriminalistische
Leitfaden (KLF). Die redaktionell durch das Biiro 1I/BK/1.2 des Bundeskriminalamtes
betreute Wissensplattform ist fiir alle Bediensteten des Bundesministeriums fir Inneres
elektronisch abrufbar und bietet aktuelle Antworten und Informationen zu (kriminal-)

polizeilichen Fragestellungen.

Gegenwartig greifen monatlich ca. 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darauf zu und
informieren  sich  (Gber  kriminalpolizeiliche  Betatigungsfelder, um  dadurch
Handlungssicherheit generieren zu kdnnen. Die Inhalte teilen sich in ausfiihrliche Berichte
zur umfassenden Recherche, Checklisten zur einfachen Handhabung im Einsatzfall und
Erklarclips sowie Schaubilder fir tendenziell visuelle Lerntypen auf, um lebenslanges
Lernen aus Eigenem bestens unterstiitzen zu kénnen. Das Thema Cyber-Grooming ist in
diesem Kontext in den Kriminalitatsbereich ,Strafbare Handlungen gegen die sexuelle
Integritat” eingebettet, wobei zusatzlich zur Phanomenbeschreibung auch ein

Informationsfilm flir praventive Zwecke abrufbar ist.

Im Sinne eines Train-the-Trainer-Ansatzes werden parallel dazu seit dem 2. Quartal 2023
Cybercrime Schulungen (einwdchige Workshops) als FortbildungsmaBnahmen fir
facheinschlagig unterrichtende hauptamtliche Lehrkrafte der Bildungszentren der
Sicherheitsakademie (SIAK) angeboten. Dabei ist ein Halbtag hiervon den Modi Operandi
im Bereich Cybercrime (dem Erkennen und Benennen der haufigsten Cybercrime-Fille)
und ein weiterer Halbtag der Zuordnung der Modi Operandi zu Cybercrime Delikten im
Strafgesetzbuch gewidmet. Bislang fanden drei einwochige Bildungsangebote statt, woran

insgesamt 60 Personen teilnahmen.
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Darliber hinaus ist das Bundesministerium fur Inneres darum bemiht, das
Praventionsangebot laufend zu verbessern und zu erweitern. So wurde im Jahr 2019 mit
der Schulung von Praventionsbediensteten in diesem Bereich gestartet und werden pro
Jahr rund 50 Bedienstete der Landespolizeidirektionen im Bereich Kriminalprdavention mit
der Zielgruppe Jugendliche aushildet. Folgende Inhalte sind Gegenstand der Schulung:
Cyber-Grooming, Cyber-Mobbing und Cyber-Stalking, der richtige Umgang mit neuen
Medien, Gefahren im Internet mit Fokus auf die Themenbereiche ,Social Media“ und
,Spiele im Internet”. Derzeit sind in Osterreich 450 Bedienstete im Einsatz, die
entsprechende Workshops in Schulen durchfiihren. Cybergrooming stellt hierbei einen

wesentlichen Teilaspekt dar.

Zu den Fragen 4 und 6:

e Ist aus lhrer Sicht bzw. den Erkenntnissen lhres Hauses eine Nachschdérfung im Bereich
des § 208a StGB notwendig?
a. Falls ja, welche?
b. Falls nein, auf Basis welcher Erkenntnisse kommen Sie zu diesem Schluss?

e Sind Sie betreffend Evaluierung des § 208a StGB mit dem Bundesministerium fiir Justiz
in Kontakt?
a. Falls ja, welche Ergebnisse ergeben sich daraus?

b. Falls nein, wieso nicht?

Meinungen und Einschatzungen unterliegen nicht dem parlamentarischen

Interpellationsrecht. Von einer Beantwortung der Fragen wird daher Abstand genommen.

Weiters ist darauf hinzuweisen, dass allfillige Anderungen im Strafgesetzbuch nicht in den

Vollzugsbereich des Bundesministeriums fiir Inneres fallen.

Zur Frage 5:

e Sind Sie mit Blick auf Grooming mit Stakeholder:innen im Bereich des Kinderschutzes in
Kontakt?
a. Falls ja, mit welchen?
b. Fall ja, welche Erkenntnisse haben sich daraus ergeben?

c. Falls nein, wieso nicht?

Es besteht eine laufende Zusammenarbeit mit der Initiative Saferinternet.at, Stopline
(Meldestelle  gegen  sexuelle  Missbrauchsdarstellungen  Minderjahriger  und

nationalsozialistische Wiederbetatigung) sowie mit Rat auf Draht.
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Im Rahmen der Pravention wird unter anderem regelmdfig auf das

Onlineinformationsangebot von Saferinternet hingewiesen.

Gerhard Karner

12 von 12

www.parlament.gv.at



Datum/Zeit 2024-01-12T13:14:58+01:00

Aussteller-Zertifikat CN=a-sign-corporate-07,0U=a-sign-corporate-07,0=A-Trust Ges. f.
ussteller-zertika Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT

Serien-Nr. 148769640

Informationen zur Priifung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen
Signatur finden Sie unter:

Prafinformation https://www.signaturpruefung.gv.at. Eine Verifizierung des Ausdruckes kann bei der
ausstellenden Behdrde/Dienststelle erfolgen.
Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.

www.parlament.gv.at

on 13



Unterzeichner | Par| ament sdi rekti on

Datum/Zeit-UTC| 2024- 01- 12T13: 19: 08+01: 00

Prufinformation

Dieses Dokument wurde elektronisch besiegelt.
Informationen zur Priifung des elektronischen
Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.parlament.gv.at/siegel




		2024-01-12T13:14:58+0100
	BMI-TRUSTCENTER
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2024-01-12T13:19:08+0100
	Parlamentsdirektion




